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Bei uns greift dann auch die Distanzbeschulung. Allerdings nicht zu den regulären
Unterrichtszeiten, sondern in Form von Wochenplänen kombiniert mit einem
Sprechstundenangebot per Videochat oder regulärem Chat. Dazu muss man dann halt für jede
Lerngruppe einen fixen Termin angeben, aber der kann ja auch dann liegen, wenn der andere
Elternteil das Kind übernehmen kann.
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